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Stadt Herzogenrath
Der Bürgermeister

Mitteilung über den Beratungsstand der Vorlage

V/2016/309-E01
öffentlich

TOP:__
Einst. Ja Nein Enth.

Betrifft:
Gründung der Stadtentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG Herzogenrath (SEH 
GmbH & Co. KG) sowie der Stadtentwicklungsverwaltungsgesellschaft mbH 
Herzogenrath

22.11.2016 Haupt- und Finanzausschuss

Beschluss:
Beschlussvorschlag für den Haupt- und Finanzausschuss:

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt Herzogenrath, wie folgt 
zu entscheiden: 

I. Beschlüsse zur Gründung der Stadtentwicklungsverwaltungsgesellschaft mbH 
Herzogenrath

1. Die Stadt Herzogenrath gründet auf der Grundlage des beigefügten 
Gesellschaftsvertrages (Anlage 1) eine Stadtentwicklungsverwaltungsgesellschaft 
mbH Herzogenrath, deren einziger Geschäftsanteil von der Stadt Herzogenrath 
gehalten wird. 

2. Er beschließt, folgende Vertreter / Stellvertreter der Fraktionen in die 
Gesellschafterversammlung ohne Stimmrecht zu entsenden:

Fraktion Vertreter Stellvertreter

SPD Herr Neitzke    Herr W. Goebbels.

CDU Herr Gronowski Herr Spiertz .

Grüne Herr Dr. Fasel Herr Moschel

FDP Herr Dautzenberg Herr Bock

Linke Herr T. Ameis Frau U. Ameis

Piraten Herr Baumann Herr Kuklik
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3. Die Verwaltung wird beauftragt, im Entwurf des Finanzplanes 2017 die 
notwendigen Mittel in Höhe von 25.000 € zur Leistung des Stammkapitals 
einzuplanen und als Voraussetzung für die Gründung einzulegen. 

4. Der Rat der Stadt Herzogenrath bestellt Herrn Ersten Beigeordneten Hubert 
Philippengracht zum Geschäftsführer. 

5. Die Verwaltung wird beauftragt, alle notwendigen Schritte zur Gründung der 
Gesellschaft durchzuführen. Soweit sich im weiteren Gründungsprozess die 
Notwendigkeit der Änderung oder Ergänzung des Gesellschaftsvertrages 
ergeben, wird sie ermächtigt, diese zu berücksichtigen, soweit es sich nicht um 
wesentliche Änderungen handelt.

II. Beschlüsse zur Gründung der Stadtentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG 
Herzogenrath

1. Die Stadt Herzogenrath gründet auf der Grundlage des beigefügten 
Gesellschaftsvertrages (Anlage 2) die Stadtentwicklungsgesellschaft mbH & Co. 
KG Herzogenrath (SEH GmbH & Co. KG), deren persönlich haftende 
Gesellschafterin die Stadtentwicklungsverwaltungsgesellschaft mbH 
Herzogenrath und deren Kommanditistin die Stadt Herzogenrath ist. 

2. Die Stadt Herzogenrath entsendet die Mitglieder des Haupt- und 
Finanzausschusses in die Gesellschafterversammlung der 
Stadtentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG Herzogenrath sowie als deren 
Stellvertreter in der Gesellschafterversammlung deren Stellvertreter im Haupt- 
und Finanzausschuss. Bei einer Änderung der Besetzung des Haupt- und 
Finanzausschusses stimmt der Stadtrat bereits jetzt einer Änderung der 
Besetzung der Gesellschafterversammlung zu. 

3. Der Rat der Stadt Herzogenrath bestellt Herrn Ersten Beigeordneten Hubert 
Philippengracht zum Geschäftsführer.

4. Der Stadtrat stimmt der Gewährung einer modifizierten Ausfallbürgschaft in Höhe 
von 3 Mio. € an die Stadtentwicklungsgesellschaft mbh & Co. KG Herzogenrath 
(SEH GmbH & Co. KG) zu (Anlage 3).

5. Die Verwaltung wird beauftragt, im Entwurf des Finanzplanes 2017 die 
notwendigen Mittel in Höhe von 25.000 € zur Leistung des Stammkapitals 
einzuplanen und als Voraussetzung für die Gründung einzulegen. 

6. Die Verwaltung wird beauftragt, alle notwendigen Schritte zur Gründung der 
Gesellschaft durchzuführen. Soweit sich im weiteren Gründungsprozess die 
Notwendigkeit der Änderung oder Ergänzung des Gesellschaftsvertrages 
ergeben, wird sie ermächtigt, diese zu berücksichtigen, soweit es sich nicht um 
wesentliche Änderungen handelt.

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen:      20
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Nein-Stimmen:    0

Enthaltungen:      1

Beschlussvorschlag für den Stadtrat:

Der Stadtrat trifft folgende Entscheidungen:

I. Beschlüsse zur Gründung der Stadtentwicklungsverwaltungsgesellschaft mbH 
Herzogenrath

1. Die Stadt Herzogenrath gründet auf der Grundlage des beigefügten 
Gesellschaftsvertrages (Anlage 1) eine Stadtentwicklungsverwaltungsgesellschaft 
mbH Herzogenrath, deren einziger Geschäftsanteil von der Stadt Herzogenrath 
gehalten wird. 

2. Er beschließt, folgende Vertreter / Stellvertreter der Fraktionen in die 
Gesellschafterversammlung ohne Stimmrecht zu entsenden:

Fraktion Vertreter Stellvertreter

SPD ………………. …………….

CDU ………………. ………….....

Grüne ………………. …………….

FDP ………………. …………….

Linke ………………. …………….

Piraten ………………. …………….

3. Die Verwaltung wird beauftragt, im Entwurf des Finanzplanes 2017 die 
notwendigen Mittel in Höhe von 25.000 € zur Leistung des Stammkapitals 
einzuplanen und als Voraussetzung für die Gründung einzulegen. 

4. Der Rat der Stadt Herzogenrath bestellt Herrn Ersten Beigeordneten Hubert 
Philippengracht zum Geschäftsführer. 

5. Die Verwaltung wird beauftragt, alle notwendigen Schritte zur Gründung der 
Gesellschaft durchzuführen. Soweit sich im weiteren Gründungsprozess die 
Notwendigkeit der Änderung oder Ergänzung des Gesellschaftsvertrages 
ergeben, wird sie ermächtigt, diese zu berücksichtigen, soweit es sich nicht um 
wesentliche Änderungen handelt.

II. Beschlüsse zur Gründung der Stadtentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG 
Herzogenrath

1. Die Stadt Herzogenrath gründet auf der Grundlage des beigefügten 
Gesellschaftsvertrages (Anlage 2) die Stadtentwicklungsgesellschaft mbH & Co. 
KG Herzogenrath (SEH GmbH & Co. KG), deren persönlich haftende 
Gesellschafterin die Stadtentwicklungsverwaltungsgesellschaft mbH 
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Herzogenrath und deren Kommanditistin die Stadt Herzogenrath ist. 

2. Die Stadt Herzogenrath entsendet die Mitglieder des Haupt- und 
Finanzausschusses in die Gesellschafterversammlung der 
Stadtentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG Herzogenrath sowie als deren 
Stellvertreter in der Gesellschafterversammlung deren Stellvertreter im Haupt- 
und Finanzausschuss. Bei einer Änderung der Besetzung des Haupt- und 
Finanzausschusses stimmt der Stadtrat bereits jetzt einer Änderung der 
Besetzung der Gesellschafterversammlung zu. 

3. Der Rat der Stadt Herzogenrath bestellt Herrn Ersten Beigeordneten Hubert 
Philippengracht zum Geschäftsführer.

4. Der Stadtrat stimmt der Gewährung einer modifizierten Ausfallbürgschaft in Höhe 
von 3 Mio. € an die Stadtentwicklungsgesellschaft mbh & Co. KG Herzogenrath 
(SEH GmbH & Co. KG) zu (siehe Anlage 3).

5. Die Verwaltung wird beauftragt, im Entwurf des Finanzplanes 2017 die 
notwendigen Mittel in Höhe von 25.000 € zur Leistung des Stammkapitals 
einzuplanen und als Voraussetzung für die Gründung einzulegen. 

6. Die Verwaltung wird beauftragt, alle notwendigen Schritte zur Gründung der 
Gesellschaft durchzuführen. Soweit sich im weiteren Gründungsprozess die 
Notwendigkeit der Änderung oder Ergänzung des Gesellschaftsvertrages 
ergeben, wird sie ermächtigt, diese zu berücksichtigen, soweit es sich nicht um 
wesentliche Änderungen handelt.

In den Gesellschaftervertrag ist aufzunehmen, dass mindesten 2-mal-jährlich eine 
Gesellschafterversammlung stattfinden muss.

Die Stellvertretung der Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses ist in alphabetischer 
Reihenfolge geregelt. Gemäß § 8 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages der Stadt-
entwicklungsgesellschaft mbH & Co.KG Herzogenrath wird eine namentliche Benennung der 
Stellvertreter gefordert. Insoweit ist die Norm im vorgenannten Gesellschaftsvertrag durch 
Ratsbeschluss zu ändern

In § 6 Abs. 7 des Gesellschaftsvertrages der Stadtentwicklungsgesellschaft mbH Her-
zogenrath ist die Zahl 50 % durch 2 zu ersetzen.
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